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 Internationale Mindeststandards in der 
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Rechtliche Grundlagen

Ergotherapeuten-Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung vom 

2. August 1999 

(BGBl. I S. 1731), zuletzt geändert 

durch Artikel 7 der Verordnung vom 2. 

August 2013 (BGBl. I S. 3005)

Ergotherapeutengesetz vom 

25. Mai 1976 

(BGBl. I S. 1246), zuletzt geändert 

durch Artikel 50 des Gesetzes vom 6. 

Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515)
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Verlauf der Projektarbeit 

Konstituierung und Beginn der Arbeit in der PG Entwicklung von Ausbildung

2013

2014

2015

2016

Literaturrecherche

Befragung der Berufsgruppe und Auswertung der Befragung

Erarbeitung der Kernaufgaben

Vorstellung der ersten Ergebnisse: DV des DVE + VDES-Tagung

Differenzierung der Kernaufgaben

Vorstellung bisheriger Ergebnisse auf dem ET-Kongress

Bearbeitung weiterer Punkte (z.B. Prüfungen)

Vorlage der Entwürfe beim BMG

Erarbeitung des Ausbildungsziels

Rückmeldungen (Delegierte des DVE/ Mitglieder des VDES)
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Bildungspolitische Ziele des DVE 2019

 Neues ErThG und eine neue ErThAPrV

 Ausbildungskostenfreiheit (bundesweit)

 Akademisierung: Überführung der 

fachschulischen Ausbildung in eine 

hochschulische Ausbildung als 

Regelangebot

 Empfehlung zur Modularisierung der 

Ausbildung
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Kompetenzorientierte Kernaufgaben

Formulierungen:

 nicht mehr input-, sondern outcomeorientiert

Beispiel für die bisherige Formulierung:

Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde40 Stunden

Beispiel für eine zukünftige Formulierung:

In Übereinstimmung mit Richtlinien, Regularien und 

ethischen Kodizes selbstständig handeln
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Differenzierung der Kernaufgaben

Kompetenz-

beschreibungen

Kernaufgaben
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Kompetenzmodell Ergotherapie

downloadbar unter:

www.dve.info  ERGOTHERAPIE

http://www.dve.info/
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Entwurf neues ErgThG

Veränderungen gegenüber dem alten ErgThG:

 § 4 Vorbehaltene Tätigkeiten 

 § 5 Ausbildungsziel 

 § 6 Dauer und Struktur der Ausbildung

 § 7 Staatliche Anerkennung …, Genehmigung 

von Institutionen für die praktische Ausbildung 

(Lehrkräftequalifikation) und Finanzierung

 Hochschulische Ausbildung

 Fachkommission und Statistik
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§ 13 Abschluss des Studiums, staatliche 

Prüfung zur Erlangung der Berufszulassung 
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§ 31 Kooperation von Hochschulen und 

Ergotherapieschulen
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ErgThAPrV B) Praktische Ausbildung 

• Orientierungsphase im 1. Jahr: 90 h

• Mindestens 3 Einsätze mit einer Dauer von jeweils 390 h 

in unterschiedlichen in Bereichen der Vertiefungsphasen 

• Dabei soll sich jeweils ein praktischer Einsatz auf die 

ergotherapeutische Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen, 

mit Erwachsenen oder mit älteren Menschen erstrecken

• Weitere 390 h zur weiteren Verwendung für praktische 

Einsätze der Vertiefungsphase oder für andere 

praxisbezogene Lernformen

1650h
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ErgThAPrV – Die praktische Ausbildung

Anlage B. Praktische Ausbildung für Ergotherapeutinnen 

und Ergotherapeuten

Vertiefungsphasen der praktischen Ausbildung: 

1. psychosozialer (psychiatrischer/psychosomatischer) 

Bereich

2. motorisch-funktioneller, neurophysiologischer oder 

neuropsychologischer Bereich

3. Produktivität und Teilhabe am Arbeitsleben

4. Gesundheitsförderung, Prävention oder Palliation

5. Andere Einsatzgebiete sind zulässig, wenn das 

Erreichen des Ausbildungsziels nach §5 ErgThG

sichergestellt ist.
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Qualifikation Praxisanleitung

(1) Die Einrichtungen der praktischen Ausbildung stellen die Praxisanleitung der 

Auszubildenden nach § 6 Absatz 4 ErgThG durch geeignete Fachkräfte sicher. 

1. Die Praxisanleitung hat im Falle der praktischen Ausbildung nach Anlage 1 B 

Nummer 1 – 3 von Personen zu erfolgen, die 

a. eine Erlaubnis nach § 1 des Ergotherapeutengesetzes besitzen, 

b. über eine Berufserfahrung als Ergotherapeutin oder Ergotherapeut von 

mindestens zwei Jahren verfügen sowie 

c. über eine berufspädagogische Zusatzqualifikation im Umfang von 

mindestens 200 Stunden verfügen, 

2. Die Praxisanleitung soll im Falle der praktischen Ausbildung nach Anlage 1 B 

Nummer 4 und 5 sowie der Orientierungsphase durch Personen erfolgen, die 

a. eine Erlaubnis nach § 1 des Ergotherapeutengesetzes besitzen, 

b. über eine Berufserfahrung als Ergotherapeutin oder Ergotherapeut von 

mindestens zwei Jahren verfügen sowie 

c. über eine berufspädagogische Zusatzqualifikation im Umfang von 

mindestens 200 Stunden verfügen, 
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ErgThAPrV §3_2: Aufgabe Praxisanleitung

(2) Aufgabe der praxisanleitenden Personen ist es, die 

Auszubildenden schrittweise an die eigenständige 

Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben heran-

zuführen und die Verbindung zwischen den 

theoretischen und praktischen Ausbildungs-

veranstaltungen an der Ergotherapieschule oder 

Hochschule mit der praktischen Ausbildung zu 

gewährleisten. Hierbei haben sie den Auszubildenden 

Gelegenheit zu geben, die in den Ausbildungsver-

anstaltungen erworbenen Kompetenzen zu vertiefen 

und zu lernen, diese Kompetenzen bei der späteren 

beruflichen Tätigkeit anzuwenden. 
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(internationale) Ausbildungsstandards
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Mindestausbildungsstandards WFOT/DVE

Praktische Ausbildung hat zentrale Bedeutung:

 Sie hat eine hohe Qualität und einen strukturierten 

Aufbau.

 Sie beruht auf internationalen und nationalen 

Erwartungen.

 Lernende und Praxisanleitung werden durch die 

Ausbildungseinrichtung unterstützt.

 Lernende behandeln unterschiedliche 

Altersgruppen und Gesundheitsbedarfe.

 Am Ende erfolgt eine Überprüfung der 

Lernergebnisse und eine Evaluation.
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Ausbildungszahlen Ergotherapie BFS
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Fazit

Unser Problem für die sofortige Akademisierung:

 40 % der Berufsfachschüler*innen haben eine 

mittleren Schulabschluss.

 Die Absolventenzahlen sind jetzt schon rückläufig.

 Es fehlt an ausreichendem wissenschaftlich 

ausgebildetem Personal.

Wir brauchen noch eine Übergang von 

10 -15 Jahren zur vollständigen Akademisierung und 

bis dahin auch für Schüler*innen ein neues ErgThG

und eine neue ErgThAPrV.
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Umsetzungsbeispiel für eine Kooperation 

Hochschule/Berufsfachschule

Kooperation der ASH und der Wannseeschule:

 Primärqualifizierender Studiengang in der 

Gesamtverantwortung der ASH

Hochschulische ausgebildete Lehrende der WSS 

übernehmen theoretischen und praktischen Unterricht 

in ihren Räumen

Organisation und Durchführung der praktischen 

Ausbildung und der praktischen Prüfungen liegt bei 

der WSS.

Begleitung der praktischen Studienphase erfolgt 

durch die WSS auch im Ausland.
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Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit.

Fa-lehrende@dve.info
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